
Abgestimmte Schlussfassung 
 

 

 

Koalitionsvereinbarung - Innenpolitik 

 

Deutschland - ein sicheres und freies Land 

 

Es ist eine zentrale Aufgabe des Staates, die Freiheit und Sicherheit sei-

ner Bürger zu schützen. Freiheit ist ohne Sicherheit nicht denkbar. Bei-

de Werte müssen immer wieder neu – je nach den sich ändernden äu-

ßeren Bedingungen – ins Gleichgewicht zueinander gebracht werden.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, vor Krimina-

lität geschützt zu werden. Dabei offenbaren die Terrorangriffe in ver-

schiedenen Ländern dieser Welt eine neue Dimension der Bedrohung. In 

Deutschland ist es bisher nicht zu Attentaten durch islamistische Terro-

risten gekommen. Das ist auch der guten Arbeit der Sicherheitsbehör-

den zu verdanken. Die Möglichkeit solcher Anschläge kann jedoch kei-

neswegs ausgeschlossen werden. Deshalb bleibt die Bekämpfung des 

Terrorismus eine sehr wesentliche Aufgabe aller deutschen Sicherheits-

behörden.  

 

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind gut aufgestellt. Wir werden 

jedoch die im Grundsatz bewährte Sicherheitsarchitektur wo es nötig ist 

weiterentwickeln und überprüfen, inwieweit rechtliche Regelungen etwa 

des Datenschutzes einer effektiven Bekämpfung des Terrorismus und 

der Kriminalität entgegenstehen. 

 

Wir werden die erforderlichen rechtlichen Konsequenzen aus dem Evalu-

ierungsbericht zum Terrorismusbekämpfungsgesetz ziehen. In diesem 

Zusammenhang werden wir auch prüfen, inwieweit Änderungen des 

Strafrechts - etwa im Hinblick auf die Sympathiewerbung für terroristi-

sche Vereinigungen oder Aktivitäten - erforderlich sind.  

 

Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern müssen die rechtlichen 

Befugnisse für eine effektive gemeinsame Bekämpfung des Terrorismus 

haben. Wir wollen auf der Basis der Vorarbeiten der Innenministerkon-

ferenz schnellstmöglich eine Antiterrordatei schaffen.  
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Angesichts der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus grei-

fen äußere und innere Sicherheit immer stärker ineinander. Gleichwohl 

gilt die grundsätzliche Trennung zwischen polizeilichen und militärischen 

Aufgaben. Wir werden nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Luftsicherheitsgesetz prüfen, ob und inwieweit verfas-

sungsrechtlicher Regelungsbedarf besteht. In diesem Zusammenhang 

werden wir auch die Initiative für ein Seesicherheitsgesetz ergreifen.  

 

Sicherheit organisieren  

 

Ein  erster wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbe-

hörden von Bund und Ländern zur Verbesserung des Informationsaus-

tauschs bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus war die Ein-

richtung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums in Berlin. Wir 

wollen die Arbeit in diesem Zentrum weiter verbessern. Das Bundeskri-

minalamt soll zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus 

Präventivbefugnisse erhalten. 

 

Zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der Behörden und Or-

ganisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland (BOS) werden wir 

die Einführung des Digitalfunks in Abstimmung mit den Ländern im 

Rahmen des gewählten Betreibermodells vorantreiben. Ziel muss es 

sein, möglichst rasch zu einer flächendeckenden Versorgung, einem 

einheitlichen Versorgungsstandard und einer gerechten Kostenvertei-

lung zwischen Bund und Ländern zu kommen. 

 

Eine moderne Sicherheitsarchitektur muss moderne Informationstechnik 

unter Wahrung des Datenschutzes konsequent einbeziehen. Daher wol-

len wir biometrische Verfahren verstärkt einsetzen (Pässe, Personal-

ausweise, Visa, Aufenthaltstitel) und dazu das Pass- und Personalaus-

weisgesetz novellieren. Wir werden unsere lebenswichtigen Informati-

onsinfrastrukturen schützen und dazu den Nationalen Plan zum Schutz 

der Infrastrukturen umsetzen. 

 

So unterschiedliche Probleme wie die Folgen des Klimawandels und die 

Bedrohung durch den Terrorismus stellen den Bevölkerungs- und Ka-

tastrophenschutz vor neue Herausforderungen. Wir werden deshalb die 

Steuerungs- und Koordinierungskompetenz des Bundes bei der Bewälti-
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gung von Großkatastrophen und länderübergreifenden schweren Un-

glücksfällen stärken.  

 

Das Technische Hilfswerk ist ein unverzichtbares Element in der Katast-

rophenhilfe im Inland und der humanitären Hilfe weltweit. Wir werden 

es deshalb als Bundeseinrichtung erhalten. 

 

Die Bundespolizei nimmt im Gefüge der Sicherheitsbehörden in 

Deutschland und im Kontext der internationalen Zusammenarbeit eine 

wichtige Stellung ein.  

 

Bürgergesellschaft stärken 

 

Die Demokratie ist 60 Jahre nach Kriegsende in Deutschland gefestigt. 

Gleichwohl bedarf es in jeder Generation der politischen Bildung und der 

staatlichen Unterstützung für eine aktive Beteiligung der Menschen am 

gesellschaftlichen und staatlichen Leben. Wir werden deshalb die politi-

sche Bildung stärken. Die Einführung von Elementen der direkten De-

mokratie werden wir prüfen. 

 

Ohne ein starkes ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger für unser Zusammenleben kann unsere Gesellschaft nicht exis-

tieren. Deshalb werden wir weitere Maßnahmen zur Unterstützung der 

aktiven Bürgergesellschaft ergreifen, indem wir etwa das ehrenamtliche 

Engagement fördern. Die zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Konflikt-

prävention, zur Integration von Migranten und zur Prävention und Be-

kämpfung von Extremismus werden wir unterstützen. 

 

Migration steuern - Integration fördern 

 

Migration und Wanderungsbewegungen sind eine zentrale Herausforde-

rung unserer Zeit. Eine gelungene Integration der Menschen, die auf 

Dauer zu uns kommen, ist von grundlegender Bedeutung für die innere 

Verfassung unserer Gesellschaft. Integration kann nur gelingen, wenn 

Migration gesteuert und begrenzt wird. Die damit verbundenen Aufga-

ben lassen sich nur durch eine ressortübergreifende Zusammenarbeit 

im Rahmen einer Gesamtkonzeption bewältigen. Zur Bekämpfung von 

Fluchtursachen wollen wir das Zusammenwirken aller Politikbereiche bei 

der Zusammenarbeit mit Herkunft- und Transitstaaten verstärken und 
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koordinieren und auf europäischer Ebene diese Vorgehensweise unter-

stützen.  

 

Die Integration von Ausländern und Aussiedlern in die deutsche Gesell-

schaft ist eine Querschnittsaufgabe vieler Politikbereiche. Sie bleibt ein  

Schwerpunkt der Politik der Bundesregierung. Wir werden die Integrati-

onsmaßnahmen auf Bundesebene beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge bündeln und es damit als Kompetenzzentrum für Integration 

stärken.  

 

Wir werden einen intensiven Dialog mit den großen christlichen Kirchen 

und mit Juden und Muslimen führen. Ein interreligiöser und interkultu-

reller Dialog ist nicht nur wichtiger Bestandteil von Integrationspolitik 

und politischer Bildung; er dient auch der Verhinderung und Bekämp-

fung von Rassismus und Extremismus. Gerade dem Dialog mit dem Is-

lam kommt in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle zu. Dabei 

ist es ein Gebot des wechselseitigen Respekts, auch Differenzen, die die 

Dialogpartner trennen, eindeutig zu benennen. Dieser Dialog wird nur 

gelingen, wenn wir insbesondere junge Muslime sozial und beruflich 

besser integrieren.  

 

Die Bundesregierung strebt eine europaweite Flüchtlingspolitik an. Die 

Regelung des Zugangs von Nicht-EU-Bürgern auf den Arbeitsmarkt 

muss jedoch den nationalen Regierungen und Parlamenten vorbehalten  

bleiben.  

 

Die Bundesregierung wird ein zweites Gesetz zur Änderung des Aufent-

haltgesetzes, das der Umsetzung von elf EU-Richtlinien im Ausländer- 

und Asylbereich dient, umgehend in das parlamentarische Gesetzge-

bungsverfahren einbringen. Die für eine bundeseinheitliche Anwendung 

des Ausländerrechts erforderlichen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zum Aufenthaltsgesetz und zum Freizügigkeitsgesetz/EU sollen 

schnellstmöglich ausgearbeitet werden.  

 

Wir werden das Zuwanderungsgesetz anhand der Anwendungspraxis 

evaluieren. Dabei soll insbesondere auch überprüft werden, ob eine be-

friedigende Lösung des Problems der so genannten Kettenduldungen 

erreicht worden ist. Im Rahmen der Evaluierung ist auch zu prüfen, ob 

alle Sicherheitsfragen und humanitären Probleme, etwa mit Blick auf in 
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Deutschland aufgewachsene Kinder, wie beabsichtigt befriedigend ge-

löst sind. Ein Prüfauftrag gilt auch für den Bereich „Illegalität“ und die 

Frage des kommunalen Wahlrechts für Ausländer, die keine EU-Bürger 

sind. 

 

Wir wollen die Vorschriften über das Staatsangehörigkeitsrecht präzisie-

ren, um eine einheitliche Verwaltungspraxis in allen Bundesländern si-

cherzustellen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Einbürgerungen 

unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit und die Umsetzung des Options-

modells. 

 

Um die Bedeutung der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit 

für den Integrationsprozess zu betonen, soll das Bekenntnis des Einzu-

bürgernden zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung in den Ver-

leihungsakt einbezogen werden. 

 

Auch im Visumverfahren muss den gestiegenen Sicherheitsbedürfnissen 

Deutschlands in besonderer Weise Rechnung getragen werden, indem 

die Sicherheitsbehörden bei der Visumerteilung angemessen beteiligt 

werden. Zu diesem Zweck sollen die Erkenntnisse aus dem Visa-

Untersuchungsausschuss in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von 

Auswärtigem Amt und Bundesministerium des Innern aufgearbeitet 

werden.  

 

Im Rahmen der Visaerteilung sind Vorkehrungen zu treffen, die eine 

spätere Identifizierung von Ausländern auch dann ermöglichen, wenn 

diese ihre Ausweispapiere oder Reisedokumente vernichtet haben. Wir 

brauchen eine Warndatei aller Auslandsvertretungen und Ausländerbe-

hörden mit Abfragebefugnissen der Sicherheitsbehörden, um Visa-

missbrauch und illegale Einreisen zu bekämpfen. Die Bundesregierung 

wird sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, das für 2006 geplante 

EU-Visa-Informationssystem entsprechend auszugestalten. Sollten diese 

Bemühungen bis dahin nicht erfolgreich sein, wird eine nationale Warn-

datei geschaffen werden.  

 

Wir wollen durch geeignete Maßnahmen die Rückführung von ausreise-

pflichtigen Ausländern verbessern und praktische Hindernisse der Ab-

schiebung insbesondere von Straftätern soweit möglich beseitigen.  
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Wir wollen Zwangsverheiratungen verhindern und prüfen zu diesem 

Zweck alle geeigneten Instrumente. Den Missbrauch von Vaterschafts-

anerkennungen zur Erlangung von Vorteilen im Ausländer- und Staats-

angehörigkeitsrecht wollen wir durch geeignete Maßnahmen, beispiels-

weise die Schaffung eines Anfechtungsrechts einer öffentlichen Stelle, 

unterbinden. 

 

Wir bekennen uns auch weiterhin zu der Verantwortung sowohl für die-

jenigen Menschen, die als Deutsche in Ost- und Südosteuropa sowie in 

der Sowjetunion unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges gelitten ha-

ben und in ihrer jetzigen Heimat bleiben wollen, als auch für jene, die 

nach Deutschland aussiedeln. Dies gilt insbesondere für die Deutschen 

in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, bei denen das Kriegsfolgen-

schicksal am längsten nachwirkt. Angehörigen der deutschen Minderheit 

in den Herkunftsgebieten der Aussiedler soll über die Gewährung von 

Hilfen aus Deutschland, deren Effektivität wir steigern wollen, eine bes-

sere Lebens- und Zukunftsperspektive in den Herkunftsgebieten ermög-

licht  werden. Auch Schutz und Förderung der anerkannten nationalen 

Minderheiten in Deutschland, mit denen wir den Dialog über ihre beson-

deren Bedürfnisse fortsetzen werden, bleiben ein wichtiger Aufgabenbe-

reich der Bundesregierung. 

 

Moderner Staat – effiziente Verwaltung 

 

Unser moderner Staat braucht eine innovative, leistungsfähige und effi-

ziente Verwaltung. Deshalb werden wir den mit „Deutschland online“ 

begonnenen Weg fortsetzen und staatliche Zusammenarbeit auf der Ba-

sis der Informationstechnologie (IT) neu ordnen um damit gezielt Büro-

kratiekosten zu reduzieren. Durch die Einführung zentraler und IT-

gestützter Verfahren bei den wichtigsten Dienstleistungen des Staates 

für Unternehmen und Bürger (eGovernment) wollen wir eine führende 

Rolle für eine innovative und Kosten sparende Verwaltung übernehmen. 

IT-Strategie und IT-Sicherheit werden durch das Bundesministerium 

des Innern als Sicherheits- und Organisationsministerium weiterentwi-

ckelt. 

 

Das Datenschutzrecht bedarf vor dem Hintergrund der technischen 

Entwicklungen der Überprüfung und an verschiedenen Stellen der Über-

arbeitung und Fortentwicklung. Bei dieser Aufgabe werden wir auch 
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prüfen, ob im Hinblick auf den Abbau überflüssiger Bürokratie Änderun-

gen vorgenommen werden können.  

 

Wir wollen den Abbau von Bürokratie und unnötiger Regulierung voran-

treiben. Sowohl beim Bund als auch in der EU sind sämtliche Aufgaben 

und die Verwaltungsabläufe auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen.  

 

Deutschland beteiligt sich an der auf EU-Ebene 2010/2011 anstehenden 

neuen Zensusrunde, die mit möglichst geringen Belastungen für die 

Bürgerinnen und Bürger und so kostengünstig wie möglich durchgeführt 

werden soll. 

 

Deutschland braucht einen modernen öffentlichen Dienst, um für den 

Bürger effizient Verwaltungsdienstleistungen erbringen zu können. Wir 

wollen die Leistungsbezogenheit des Dienstrechts und einen flexiblen 

Personaleinsatz weiter fördern und ein Besoldungsrecht schaffen, mit 

dem individuelle Leistung besser gewürdigt werden kann, ohne dass 

neue aufwändige Bürokratie entsteht. Das Eckpunktepapier „Neue Wege 

im öffentlichen Dienst“ und der Entwurf des Strukturreformgesetzes 

sind in diese Überlegungen einzubeziehen.  

 

Ebenso wie die sozialen Sicherungssysteme wollen wir auch die Beam-

tenversorgung langfristig sichern. Wir werden daher Maßnahmen in der 

gesetzlichen Rentenversicherung unter Berücksichtigung der Unter-

schiedlichkeit der Systeme wirkungsgleich in das Versorgungsrecht der 

Beamten übertragen. 

 

Deutschland – Sportland 

 

Deutschland ist ein anerkanntes Sportland mit sportbegeisterten Men-

schen. Sport bewegt die Menschen und fördert die soziale Integration. 

Er ist als Prävention gegen zunehmenden Bewegungsmangel insbeson-

dere bei Kindern und Jugendlichen verstärkt zu nutzen und zu unter-

stützen. Die Grundlage des deutschen Sports sind die Vereine, die wie-

derum auf das Engagement vieler ehrenamtlich Tätiger angewiesen 

sind. Wir wollen den Breiten-, Spitzen- und Behindertensport weiter för-

dern. Breiten- und Spitzensport bedingen und brauchen einander. Der 

Spitzensport rekrutiert sich immer wieder aus den Besten des Brei-

tensports und die Spitzenleistungen der Athleten ziehen Millionen Zu-
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schauer in ihren Bann. Wir freuen uns auf die vielen Welt- und Europa-

meisterschaften in unserem Land und insbesondere auf die Fußball-

weltmeisterschaft 2006, bei der sich Deutschland als gastfreundliches, 

weltoffenes und sportbegeistertes Land präsentieren wird. Wie werden 

uns weiterhin für herausragende internationale Sportereignisse bewer-

ben. 

 

Wir werden die Neuorganisation des deutschen Spitzensports positiv 

begleiten und sein Bemühen um einen sauberen und fairen Sport unter-

stützen. Deutschland wird seine Verpflichtungen aus dem Welt-Anti-

Doping-Code umsetzen. 

 

Europäische Zusammenarbeit  

 

Zahlreiche innenpolitische Fragen müssen auf europäischer Ebene ge-

löst werden. Im Bereich der Inneren Sicherheit wollen wir dafür werben, 

dass alle Mitgliedstaaten sich der erfolgreichen Zusammenarbeit des 

Vertrages von Prüm anschließen. Wir wollen ferner erreichen, dass die 

Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems (SIS II) 

schnellstmöglich den Betrieb aufnimmt. Während der Zeit des Deut-

schen Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2007 wollen wir bei diesen Vor-

haben wesentliche Fortschritte erzielen. 


